
Erläuterungen zur Anlage Dauervollmacht für die Beantragung derAltervorsorgezulageBitte füllen Sie die Anlage vollständig aus. Wir erfassen dann die für dieErmittlung des Zulageanspruches erforderlichen Daten und übermittelnSie an die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA). Die ZfAüberweist anschließend die Zulage an Gerling Leben und wir schreibendiese Ihrem Altersvorsorgevertrag unmittelbar gut. Ein Bescheid wirdhierüber nicht erteilt. Gerling Leben teilt Ihnen vielmehr im Rahmen derjährlich zu erstellenden Bescheinigung nach § 92 EStG die Höhe dergutgeschriebenen Zulagen mit. Sollten Sie Einwendungen gegen dieHöhe der gezahlten Zulage gelten machen wollen, können Sie innerhalbeines Jahres nach Erteilung dieser Bescheinigung einen Antrag aufBescheiderstellung stellen. Wenden Sie sich hierzu bitte an GerlingLeben; wir leiten dann den Festsetzungsantrag an die ZfA weiter. Mittelbar zulageberechtigt sind Ehegatten, die selbst nicht zumunmittelbar zulageberechtigten Personenkreis gehören, wenn sie einenauf ihren Namen lautenden Altersvorsorgevertrag abgeschlossenhaben, der andere Ehegatte zum unmittelbar zulageberechtigtenPersonenkreis gehört, beide für das geltende Antragsjahr - zumindestzeitweise - unbe- schränkt einkommensteuerpflichtig waren und nichtwährend des ge- samten Jahres dauernd getrennt gelebt haben.Zuständiges Finanzamt ist das Finanzamt, in dessen Bezirk Sie IhrenWohnsitz haben. Bitte geben Sie dieses Finanzamt an, wenn Sie eineEinkommensteuererklärung abgeben. Anderenfalls können die Felderunausgefüllt bleiben. In Ausnahmefällen, in denen nicht das Finanzamtdes Wohnortes zuständig ist (z. B. bei Wohnsitz im Ausland), geben Siebitte das inländische Finanzamt an, bei dem Sie Ihre letzte Einkommen-steuererklärung abgeben bzw. abgegeben haben. Wurde vom Finanz-amt noch keine Steuernummer vergeben, tragen Sie im FeldSteuernum- mer eine⁴"0" ein.Sowohl unmittelbar als auch mittelbar zulageberechtigte Ehegattenmüssen jeweils einen eigenen Antrag stellen.Unmittelbar zulageberechtigt sind Personen, die im Vorjahr- zumindest zeitweise - unbeschränkt einkommensteuerpflichtig und inder gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert waren. Die Sozialversicherungsnummer können Sie Ihrem Sozialversiche-rungsausweis und/oder Ihrem Nachweis zur Sozialversicherung entneh-men (Ihr Arbeitgeber / Ihre Personalstelle kann Ihnen hierüber nähereAuskünfte erteilen) Haben Sie keine Versicherungsnummer und gehörenSie auch nicht zum rentenversicherungspflichtigen Personenkreis giltFolgendes: Beamte und ihnen gleichgestellte Personen beantragen eineZulagenummer über ihren Dienstherrn bzw. Arbeitgeber. Alle anderenPersonen erhalten von der ZfA aufgrund ihrer persönlichen Antragsdateneine Zulagenummer.Zu den Pflichtversicherten der gesetzlichen Rentenversicherunggehören insbesondere -Arbeitnehmer in einem versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhält-nis bei einem privaten, öffentlichen oder kirchlichen Arbeitgeber, -Selbständige (z. B. Lehrer und Erzieher, Hebammen, Künstler, Hand-werker und Hausgewerbetreibende sowie Selbständige mit einem Auf-traggeber) bei Vorliegen von Versicherungspflicht in die gesetzlichenRentenversicherungen (dies hat Ihnen Ihr Rentenversicherungsträgermitgeteilt), Die mit dem Antrag auf Altersvorsorgezulage angeforderten Datenwerden aufgrund § 89 EStG erhoben und der ZfA übermittelt. DerAnbieter darf die im Zulageverfahren bekannt gewordenen Verhältnissedes Beteiligten nur für das Verfahren verwerten und sie nur offenbaren,soweit dies gesetzlich zugelassen ist (§ 96 Abs. 6 EStG). Die der ZfAübermittelten Daten dürfen nach § 91 EStG mit den entsprechendenDaten der Träger der Rentenversicherung, der Bundesanstalt für Arbeit,der Meldebehörden, der Familienkassen und der Finanzämter im Wegedes automatisierten Datenabgleichs geprüft werden. Die beteiligtenStellen haben das Steuergeheimnis nach § 30 der Abgabenordnung(AO) zu wahren.-Kindererziehende für die ersten 36 Kalendermonate nach dem Monatder Geburt (sog. Kindererziehungszeiten, -Personen, die einen Pflegebedürftigen nicht erwerbsmäßig wenigstens14 Stunden wöchentlich in seiner häuslichen Umgebung pflegen (sog.Pflegepersonen), -Wehr- und Zivildienstleistende, -Entgeltersatzleistungsbezieher (z. B. Bezieher von Kranken- oderArbeitslosengeld), Abschließende Hinweise:Ergänzend zur Altersvorsorgezulage ist innerhalb bestimmter Höchst-beträge ein Sonderausgabenabzug im Rahmen Ihrer Einkommensteu-erveranlagung vorgesehen. Dieser kommt nur in Betracht, wenn ergünstiger ist als die Zulage. Sonderausgabenabzug steht bei Ehegatten,die die Voraussetzungen für eine Zusammenveranlagung erfüllten,jedem Ehegatten gesondert zu, wenn beide Ehegatten zum unmittelbarzulageberechtigten Personenkreis gehören. Gehört nur ein Ehegattezum unmittelbar berechtigten Personenkreis und ist der andere Ehegattemittelbar zulageberechtigt, sind im Rahmen desSonderausgabenabzugs die von beiden Ehegatten geleistetenAltersvorsorgebeiträge und diedafür zustehenden Altersvorsorgezulagen beim unmittelbar berechtigtenEhegatten zu berücksichtigen. Die Prüfung, ob der Sonderausgaben-abzug günstiger ist als die Zulage, nimmt das Finanzamt vor, wenn Sieim Rahmen Ihrer Einkommensteuererklärung die notwendigen Angabenmachen und die gezahlten Altersvorsorgebeiträge durch die Bescheini-gung des Anbieters nach § 10 a Abs. 5 EStG nachweisen. Ist die Steu-erersparnis durch den Sonderausgabenabzug günstiger als die Zulage,berücksichtigt das Finanzamt bei der Steuerfestsetzung die Differenzzwischen der Steuerersparnis durch den Sonderausgabenabzug undder Zulage.
-Vorruhestandsgeldbezieher, -geringfügig beschäftigte Personen, die auf die Versicherungsfreiheitverzichtet haben (der Verzicht führt dazu, dass der pauschale Arbeit-geberbeitrag zur Rentenversicherung durch eigene Beitragsleistungenauf den vollen Satz aufgestockt wird), -ab 01.01.2003 Personen für die Dauer des Bezugs eines Zuschussesnach § 421 I des Dritten Buches Sozialgesetzbuch.Zu den unmittelbar Zulageberechtigten gehören auch -Pflichtversicherte nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Land-wirte (z. B. neben den versicherungspflichtigen Landwirten auch derenversicherungspflichtige Ehegatten sowie ehemalige Landwirte, die un-abhängig von einer Tätigkeit als Landwirt oder mithelfender Familienan-gehöriger versicherungspflichtig sind, -Arbeitslose, die bei einem inländischen Arbeitsamt als Arbeitsuchendegemeldet sind und wegen des zu berücksichtigenden Vermögens oderEinkommens keine Entgeltersatzleistung erhalten, -Beamte, Richter und Berufssoldaten, -sonstige Beschäftigte, die wegen gewährleisteter Versorgungsanwart-schaften den Beamten gleichgestellt sind und damit in der gesetzlichenRentenversicherung versicherungsfrei sind, Sie sind verpflichtet, den Anbieter unverzüglich zu benachrichtigen,wenn eine Änderung der Verhältnisse eintritt, die zu einer Minde-rung oder zum Wegfall des Zulageanspruchs führt (z.B. Beendi-gung der uneingeschränkten Einkommensteuerpflicht durch Auf-gabe des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthaltes im Inland,Änderung der beitragspflichtigen Einnahmen / des tatsächlichenArbeitsentgelts / der Entgeltersatzleistung / der Besoldungs- oderAmtsbezüge, die der Zulageberechnung zugrunde gelegt wurden,Wegfall der Voraussetzungen für die Gewährung der Kinderzulage).-Minister, Senatoren und Parlamentarische Staatssekretäre, -beurlaubte Beamte, Richter, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit fürdie Zeit einer Beschäftigung, wenn sich der Anspruch auf Versorgungwährend der Beurlaubung auf diese Beschäftigung erstreckt, -Pflichtversicherte einer ausländischen gesetzlichen Rentenversiche-rung, soweit die Pflichtmitgliedschaft der deutschen Rentenversiche-rungspflicht vergleichbar ist.Nicht zum Kreis der Zulageberechtigten gehören u. a. -Pflichtversicherte einer berufsständischen Versorgungseinrichtung, -freiwillig in der gesetzlichen Rentenversicherung Versicherte undÖ -Selbständige ohne Vorliegen von Versicherungspflicht in der gesetz-lichen Rentenversicherung sowie -geringfügig Beschäftigte, für die nur der pauschale Arbeitgeberbeitragzur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt wird.G00398 - 08.05


